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Vollzug der lebensmittel- und fleischhygienerechtlichen Vorschriften; 

Allgemeinverfügung zur Ernennung von amtlichen Tierärzten zur Durchführung der Schlacht-

tieruntersuchung bei Notschlachtungen außerhalb von Schlachthöfen im Landkreis Regen 

 

 

Aufgrund von § 2a der Verordnung zur Regelung bestimmter Fragen der amtlichen Überwachung des 

Herstellens, Behandelns und Inverkehrbringens von Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Tierische 

Lebensmittel-Überwachungsverordnung – Tier-LMÜV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 

September 2018 (BGBl. I S. 1358, ber. BGBl. I S. 1844), zuletzt geändert durch Art. 3 Vierte Verord-

nung zur Änderung von Vorschriften zur Durchführung des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygiene-

rechts vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1480), Art. 13 Abs. 1 Satz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/624 der Kommission vom 8. Februar 2019 mit besonderen Bestimmungen für die Durchführung 

amtlicher Kontrollen der Fleischerzeugung sowie von Erzeugungs- und Umsetzgebieten für lebende 

Muscheln gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates (EU 

ABl. Nr. 131, 17.05.2019, S. 1), Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten 

zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über 

Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel und zur Änderung und 

Aufhebung mehrerer Rechtsakte in diesen Bereichen – Verordnung über amtliche Kontrollen (EU 

ABl. Nr. L 95, 07.04.2017, S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 

2019/2127 der Kommission vom 10. Oktober 2019 (EU ABl. Nr. L 321, 12.12.2019, S. 111) und Art. 

3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. 

S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 

370) geändert worden ist, erlässt das Landratsamt Regen folgende 

 

Allgemeinverfügung: 
 

I. 

 

Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Berufs be-

fugt sind, werden für den Fall, dass sie im örtlichen Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Regen 

(Landkreis Regen), ausgenommen in Betrieben im Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Kontroll-

behörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) von einer für ein Tier verantwortli-

chen Person im Rahmen der Notschlachtung außerhalb des Schlachtbetriebs für eine Schlachttierun-

tersuchung gemäß Art. 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/624 hinzugezogen werden, im Hin-

blick auf die Schlachttieruntersuchung dieses Tieres und die Ausstellung der Gesundheitsbescheini-

gung nach Anhang IV Kapitel 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 zu amtlichen Tier-

ärztinnen und Tierärzten im Sinne des Art. 3 Nr. 32 und zu Bescheinigungsbefugten im Sinne des 

Art. 3 Nr. 26 der Verordnung (EU) 2017/625 ernannt. 

 

II. 

 

Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
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III. 

 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 

Regen als öffentlich bekannt gegeben. 

 

 

Regen, den 15.06.2021 

Landratsamt Regen 

 

 

gez. 

 

Dr. Wechsler 

Veterinärdirektor 

 

 

Hinweise: 
 

1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfü-

gende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 

liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Regen, Veterinäramt/Verbrau-

cherschutz, Poschetsrieder Str. 16, Zimmer-Nr.: A U.07, 94209 Regen, aus. Sie kann während der 

allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 

 

2. Begriffsbestimmung: 

Für die Zwecke der Delegierten Verordnung (EU) 2019/624 bezeichnet der Ausdruck „Schlachtbe-

trieb“ einen „Schlachthof“ im Sinne von Anhang I Nr. 1.16. der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 

(Betrieb zum Schlachten und Zurichten („dressing") von Tieren, deren Fleisch zum menschlichen 

Verzehr bestimmt ist). 

 

 

 

 

 


